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Kleine Anfrage 3295 
des Abgeordneten Péter Vida (fraktionslos) 

an die Landesregierung 

Freie Träger - KITA 

Zu den Pflichtaufgaben der Kommunen gehört u.a. die Sicherstellung der Betreuung von 
Kindern im KITA- und Hortbereich. Die meisten Kommunen betreiben diese Einrichtungen 
in Eigenregie bzw. in Eigenverantwortung. Mancherorts wird der Betrieb der einzigen KITA 
bzw. einiger KITAs in größeren Orten freien Betreibern überantwortet. Hinsichtlich der Ver-
gabepraxis an Freie Träger hatte sich der Gemeindevertreter Herr K. aus Grünheide mit 
einer entsprechenden Fragestellung bereits an das  MBJS gewendet. In der Antwort (Mail 
vom 22.01.2018) wurde u.a. auf die Möglichkeit geförderter Webinare des MBJS verwie-
sen. Dies kann keine ernsthafte Antwort auf eine substantiierte Anfrage sein. 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 
1. Ist es den Kommunen generell freigestellt, ob sie das Betreiben von KITAs selbst vor-

nehmen oder sich hierzu Dritter bedienen? 
 
2. Ist das „Finden“ eines freien Trägers ein Geschäft der laufenden Verwaltung? 
 
3. Unabhängig von der Beantwortung von Frage 2 frage ich: 
 

a) Nach welchen Vorschriften des Vergaberechts sind freie Träger für Kitas zu be-
stimmen? 

b) D.h. müssen hierzu  öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen erstellt 
werden und landesweit publiziert werden? 

c) Wie verhält es sich, wenn an den zukünftigen Freien Träger ein noch von der Ge-
meinde zu erwerbendes Grundstück in Erbbaupacht verbunden mit der Verpflich-
tung zur Errichtung und den Betrieb der Einrichtung vergeben wird? 

d) Darf Grundstückserwerb, die Vergabe dieses Grundstücks in Erbbaupacht ver-
bunden mit der Verpflichtung zur Errichtung einer KITA und die Vergabe der Be-
treiberrechte an einen Freien Träger als Paket beschlussmäßig behandelt wer-
den? 

 
4. Wie sind solche Beschlüsse der Gemeindevertretung zu Freien Trägern bzw. in Kom-

bination mit einem Grundstückserwerb und Grundstücksvergabe, Vergabe der Betrei-
berrechte usw. wie unter Frage 3d benannt in ihrer Wirksamkeit rechtlich zu bewerten, 
falls Vergabevorschriften nicht eingehalten wurden? 


